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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212a Abs2 litc;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):94/14/0004 E 24. September 1999

Rechtssatz

Ebenso wie ein Verhalten des Abgabep ichtigen mehrere verschiedene materiell-rechtliche Abgabentatbestände

verwirklichen kann (etwa auf dem Gebiet der Ertragsteuern und der Verkehrsteuern), kann es zusätzlich auch

verfahrensrechtliche Tatbestände erfüllen. Verlagert ein Abgabep ichtiger den wirtschaftlichen Erfolg seiner

Aktivitäten durch ngierte Betriebsaufwendungen - dazu gehören auch überhöhte Einstandspreise - ins Ausland und

hat diese Vorgangsweise zur Folge, dass die für die Entrichtung der tatsächlich geschuldeten Abgaben erforderlichen

nanziellen Mittel durch Zahlungs uss ins Ausland dem Zugri  der österreichischen Finanzverwaltung entzogen

werden, so ist ein solches Verhalten gleichermaßen für die Ermittlung der Abgabenbemessungsgrundlagen wie auch

für die Abgabeneinhebung von Relevanz. Es kann daher durchaus den Tatbestand des § 212a Abs 2 lit c BAO erfüllen,

vorausgesetzt, dass es zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Aussetzung der Einhebung als Verhalten

oder als dessen Wirkung noch anhält.
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